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I N F O S  D E S R EG I E R U N G SR AT E S  

 

 

Medienmitteilungen und Vernehmlassungen 

Alle Medienmitteilungen und Vernehmlassungen des Kantons Zug sind aufgeschaltet unter: 

Medienmitteilungen: www.zg.ch/medienmitteilungen  

Vernehmlassungen: www.zg.ch/vernehmlassungen  

 

 

Weitere Meldungen 

 

Leistungs- und Subventionsvereinbarungen genehmigt 

Der Regierungsrat hat die Leistungsvereinbarungen mit den sozialen Einrichtungen (Verein 

ConSol – Berufliche Perspektiven, Stiftung Maihof, Stiftung Phönix Zug, Stiftung Eichholz, Ver-

ein Wohn- und Werkheim Schmetterling, Stiftung zuwebe und Stiftung Pflegezentrum Baar, At-

rium) für die Jahre 2023-2025 genehmigt. Neben diesen stationären werden zunehmend ambu-

lante Unterstützungsleistungen nachgefragt und angeboten. Auch die Subventionsvereinbarun-

gen mit Pro Infirmis, Profil - Arbeit & Handicap, insieme Cerebral Zug und TIXI ZUG wurden 

wieder abgeschlossen. Die jährlichen Kantonsbeiträge belaufen sich auf 32,5 Mio. Franken bis 

34,2 Mio. Franken. Mehr als 1000 Menschen mit Behinderung beziehen Leistungen von Zuger 

Einrichtungen und Organisationen. 

 

 

Kanton Zug unterstützt das Eidgenössische Jodlerfest 2023 in Zug 

Der Kanton Zug unterstützt den Verein «Eidgenössisches Jodlerfest 2023 Zug» mit einem Bei-

trag aus dem Lotteriefonds in der Höhe von 500 000 Franken à fonds perdu und maximal 

250 000 Franken als Defizitdeckungsgarantie. Das Eidgenössische Jodlerfest wird al le 3 Jahre 

durchgeführt und findet 2023 das erste Mal in Zug statt. Unter dem Motto «traditionell – überra-

schend – vielseitig» wird 3 Tage lang musiziert, gesungen und die Fahnen geschwungen. Die 

Zuger Bevölkerung und Gäste aus der ganzen Schweiz sind zu verschiedenen öffentlichen An-

lässen eingeladen. Am musikalischen Grossanlass mit Festcharakter werden jeweils etwa 

15 000 Mitwirkende und 100 000 – 150 000 Besuchende erwartet. 
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Beitrag für das Projekt ComPaxion - transkulturelles psychosoziales Counseling für Men-

schen mit Flucht- und Migrationshintergrund 

Der Regierungsrat unterstützt das Projekt ComPaxion des Vereins Paxion , psychosozialer Sup-

port für Geflüchtete für die Jahre 2023 bis 2025 mit einem Beitrag von 100 000 Franken aus 

dem Lotteriefonds. Das Projekt ComPaxion ermöglicht den Zugang zu niederschwelliger psy-

chosozialer Beratung für Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung in deren Herkunfts-

sprachen.  

 

 

Höhere Beiträge an den Switzerland Innovation Park Central 

Der Switzerland Innovation Park Central in Rotkreuz ist u.a. aufgrund des deutlichen Mitglie-

derwachstums erfolgreich unterwegs, doch benötigt er insbesondere für den Ausbau seiner Ak-

tivitäten mehr finanzielle Mittel. Er erhält mit einem Anteil von rund 10 Prozent deutlich  weniger 

finanzielle Mittel als die übrigen Innovationsparks der Schweiz. Der Regierungsrat spricht dem 

Verein Switzerland Innovation Park Central für die Jahre 2024 bis 2028 einen jährlichen Stand-

ortbeitrag von 60 000 Franken zu. Zudem beteiligt er sich am Ausbau des Clusters «Building & 

Energy» in den zukunftsträchtigen Bereichen Bau und Energie mit einem jährlichen Beitrag von 

100 000 Franken für die Jahre 2023 bis 2028. 

 

 

Subventionsvereinbarung für Schuldenberatung, Budgetberatung und Schuldenpräven-

tion genehmigt 

Die Zuger Regierung hat die Subventionsvereinbarung für die Jahre 2023-2025 mit der Refor-

mierten Kirche Kanton Zug für die Schuldenberatung, Budgetberatung und Schuldenprävention 

genehmigt. Diese ist der Beratungsstelle «Triangel» angegliedert und wird von der Kirche seit 

1997 betrieben. Es ist die einzige Institution im Kanton, die eine qualifizierte und kostenlose 

Schuldenberatung anbietet. Zuweisende Stellen sind unter anderem Sozialdienste und Betrei-

bungsämter. Die Nachfrage nach Beratungsgesprächen ist gross.  

 

 

Einführung des elektronischen Geschäftsverkehrs mit dem Grundbuchamt  

Der Regierungsrat hat eine Änderung der IT-Grundbuch-Verordnung beschlossen, um den 

elektronischen Geschäftsverkehr mit dem Grundbuchamt zu ermöglichen. Damit werden künftig 

Eingaben an das Grundbuchamt auf elektronischem Weg möglich sein. Ausserdem wird neu 

die Ausübung der unmittelbaren Aufsicht des Grundbuchs durch das Grundbuch- und Notari-

atsinspektorat in die Verordnung aufgenommen. Die Änderungen müssen vom Bund genehmigt 

werden und werden am Tage nach der Publikation im Amtsblatt in Kraft treten.  


